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I. PLAN
LIC

H
E FESTSETZU

N
G

EN
1.

Art der baulichen N
utzung (§ 9 Abs. 1 BauG

B, §§ 1 - 11 BauN
VO

)
1.1 

Sondergebiet nach § 11 BauN
VO

zulässig ist nur die Errichtung einer Agri-Pv Anlage über landw
irtschaftlicher 

Anbaufläche und gleichzeitiger Landw
irtschaft sow

ie Trafostationen, Batteriespeicher und 
w

eiteren N
ebenanlagen

1.2  
R

ückbau und Folgenutzung
D

er Bebauungs- und G
rünordnungsplan Sondergebiet "H

opfen-Agri-Photovoltaikanlage 
N

euhub" gilt bis zu einer dauerhaften Aufgabe der Photovoltaiknutzung. Säm
tliche

baulichen und technischen Anlagen einschließlich elektrischer Leitungen, Fundam
ente

und Einzäunungen sind rückstandsfrei zu entfernen. Als Folgenutzung innerhalb der 
Baugrenze w

ird landw
irtschaftliche N

utzfläche in der heutigen Form
 festgesetzt.

2. 
M

aß der baulichen N
utzung (§ 9 Abs. 1 BauG

B, § 16 BauN
VO

)
N

utzungsschablone
1. G

ebiet m
it Angabe der N

utzungsart
2. zulässige G

ew
erbebetriebe

3. m
axim

al zulässige Anlagenhöhe über G
eländeoberfläche

4. Baugrenze

3.      Bauw
eise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 N

r. 2 BauG
B, § 23 BauN

VO
)

3.1
Baugrenze

3.2
U

m
zäunung der Anlage 2,30 m

 hoch, Fläche innerhalb der U
m

zäunung 3.000 m
²

4. 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 N

r. 11 und Abs. 6 BauG
B)

4.1
Zufahrten zu den Feldstücken in w

asserdurchlässiger Bauw
eise,

Abflussbeiw
ert m

axim
al 0,6

4.2
Einfahrtsbereich Tor

5. 
G

rünflächen (§ 9 Abs. 1 N
r. 15 BauG

B)
5.1

Säum
e, R

änder und W
aldränder, ungenutzt

5.2
Ackerflächen, H

opfengärten

6. 
Planungen, N

utzungsregelungen, M
aßnahm

en und Flächen für M
aßnahm

en
zum

 Schutz, zur Pflege und zur Entw
icklung von Boden, N

atur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 N

r. 20 und 25 BauG
B)

6.1
U

m
grenzung von Flächen für M

aßnahm
en zum

 Schutz, zur Pflege und zur
Entw

icklung von Boden, N
atur und Landschaft (Ausgleichsflächen nach

§ 1a BauG
B). Strauchhecke.

6.2
Pflanzung autochthoner Sträucher.
Beachtung gesetzlicher G

renzabstände.

6.3
Erhalt und Schutz angrenzender G

ehölzbestände

7.
Sonstige Planzeichen

G
renze des räum

lichen G
eltungsbereichs des Bebauungsplans

Flurkarte m
it Flurnum

m
ern

M
ittelspannungsfreileitung (Schutzstreifen je 10 m

)

Schem
a zur m

öglichen Ausrichtung der M
odulreihen über den H

opfenpflanzungen
Aufstellung erfolgt gem

äß der Bew
irtschtung der H

opfengärten

II. TEXTLIC
H

E FESTSETZU
N

G
EN

1. 
B

ebauung
1.1

A
rt und M

aß der baulichen N
utzung

Zulässig ist die Errichtung einer gew
erblich genutzten Agri-Pv Anlage bestehend aus Solarm

odulen über
landw

irtschaftlicher Anbaufläche und gleichzeitiger landw
irtschaftlicher N

utzung sow
ie die Errichtung von

Trafostationen, Batteriespeichern und w
eiteren N

ebenanlagen. Agri-Pv über H
opfengärten m

it einer m
it-

tleren Anlagenhöhe von 7,00 m
 (s. a. Ziffer 2. N

utzungsschablone). Auf die Festsetzung einer G
rundflächen-

zahl w
ird verzichtet. D

ie D
ächer der Trafostation oder N

ebenanlagen dürfen nicht m
it Zink, Blei oder Kupfer-

deckung erstellt w
erden.

1.2
Einfriedung
Eine Einfriedung der Agri-PV Anlage ist nicht zulässig. Eine Einfriedung des Standorts für die Batteriespeicher
ist bis 2,30 m

 H
öhe zulässig. Es ist eine Ausführung als M

aschendrahtzaun m
it doppeltem

 Ü
bersteigschutz

zulässig. Ein Abstand von m
ind. 0,15 m

 zur G
elände oberfläche ist einzuhalten (D

urchlässigkeit für
Kleinsäuger). D

ie Ausgleichsfläche liegt außerhalb der Einzäunung.

1.3
R

egenw
asser

Säm
tliches im

 Sondergebiet anfallendes, unverschm
utztes N

iederschlagsw
asser ist auf dem

 G
rundstück 

selbst breitflächig und über die belebte Bodenzone zu versickern. Es sind die technischen R
egeln zum

 schad-
losen Einleiten von gesam

m
eltem

 N
iederschlagsw

asser in das G
rundw

asser zu beachten. Es sind grund-
sätzlich keine Strukturen zu schaffen, die oberflächig abfließendes N

iedeschlagsw
asser sam

m
eln und gezielt

ab- oder einleiten. N
ebenanlagen w

ie Trafostationen dürfen nicht in Abflussm
ulden im

 G
elände errichtet und

sollen erhöht gebaut w
erden, so dass kein W

asser eindringen kann.

SO

1.
2.

3.

1.4
G

eländeoberfläche
D

ie vorhandene G
eländeoberfläche darf nicht verändert w

erden.

1.5
Flächenversiegelung
Eine Bodenversiegelung ist nicht zulässig. D

ie gesam
te Fläche verbleibt als landw

irtschaftliche N
utzfläche.

Ausnahm
e für N

ebenanlagen und Trafostationen. Zufahrtsbereiche dürfen nur bis zu einem
 Abflussbeiw

ert
von 0,6 teilversiegelt w

erden, w
as einem

 Schotterw
eg entspricht.

2. 
Verkehrsflächen

2.1
private Zufahrt
D

er Betreiber sieht vor, gänzlich auf O
berflächenversiegelung zu verzichten. Zufahrt auf G

rünfläche, als
G

rünw
eg. Für feuergefährliche Einrichtungen auf dem

 G
elände m

uss die `R
ichtlinie über Flächen für die

Feuerw
ehr´ eingehalten w

erden. Eine Feuerw
ehrzufahrt ist nur bis zu den Feldzufahrten herzustellen.

4.

3.       G
rünordnung

U
m

 Acker- und H
eckenbrüter brüter zu schonen, darf die Baufeldfreim

achung nicht w
ährend der Brutzeit

von M
ärz bis Juli erfolgen. D

ie bestehende landw
irtschaftliche N

utzfläche ist zu erhalten. Bestehende
angrenzende G

ehölze und W
aldränder sind zu erhalten und w

ährend dem
 Bau m

it einem
 Bauzaun zu

schützen. Saum
bereiche und ungenutzte R

änder sow
ie W

aldränder sind als artenreiches Extensivgrünland
zu entw

ickeln und zu pflegen. D
ie Pflege hat nach H

erstellung der Fläche durch eine zw
eischürige M

ahd m
it

den Schnittzeitpunkten am
 15.06 und Ende August zu erfolgen. Eine Aushagerung ist über zw

ei bis drei Jahre
anzusetzen. N

ach H
erstellung der Fläche ist diese von der unteren N

aturschutzbehörde abzunehm
en.

Im
 Bereich der Batteriespeicher ist eine 3-reihige Strauchhecke, Biotoptyp W

H
, auf einer Breite von 5 m

anzulegen (Ziffer 6.2). Es sind verpflanzte Sträucher, 2xv., m
B, m

ind. 3-5 G
rundtriebe, 60-100 cm

 hoch m
it

einem
 Abstand von 1,5 m

 und einem
 R

eihenabstand von 1,0 m
 zu pflanzen. Es sind ausschließlich

autochthone G
ehölze entsprechend der Artenliste für G

ehölzpflanzungen zu verw
enden.

4. 
A

nw
endung der Eingriffsregelung

Aufgrund der Anordnung der M
odule auf den Pfosten der H

opfengärten und entlang der Pflanzreihen
der H

opfenstöcke entsteht kein Eingriff und keine Beeinträchtigungen des N
aturhaushalts. Som

it liegt
kein Ausgleichsbedarf für die M

odulflächen vor. D
er Eingriff bzw

. die Ausw
irkung der Planung besteht

vorw
iegend aus der teilw

eisen Versiegelung von Acker bzw
. Intensivgrünlandfläche im

 Bereich der Stellfläche
für die Batteriespeicher. Auszugleichen ist die von der Planung beeinträchtigte und eingezäunte Fläche von
3.000 m

².

5.
A

usgleich
D

er Ausgleich durch den entstehenden Eingriff auf 3.000 m
² hat entsprechend der Eingriffsregelung auf

einer Teilfläche des G
rundstücks FI. N

r. 773 der G
em

arkung O
sseltshausen als H

ecke m
it 500 m

² zu
erfolgen. Er w

ird gem
äß § 9 Abs. 1 a BauG

B als Ausgleichsfläche festgesetzt und diesem
 Bebauungsplan

zugeordnet.

IV. VER
FAH

R
EN

SVER
M

ER
KE

Verfahrensverm
erk B

ebauungsplan
1. D

er G
em

einderat von Au i.d. H
allertau hat in der Sitzung vom

........... gem
äß § 2 Abs. 1 BauG

B die Aufstellung des 
Bebauungsplans beschlossen. D

er Aufstellungsbeschluss w
urde am

 ..............ortsüblich bekannt gem
acht.

2. D
ie frühzeitige Ö

ffentlichkeitsbeteiligung gem
äß § 3 Abs. 1 BauG

B m
it öffentlicher D

arlegung und Anhörung für den
Vorentw

urf des Bebauungsplans in der Fassung vom
 ............... hat in der Zeit vom

 ......... bis ..........
stattgefunden.

3. D
ie frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem

äß § 4 Abs. 1 BauG
B für

den Vorentw
urf des Bebauungsplans in der Fassung vom

 .................. hat in der Zeit vom
 ........ bis ............

stattgefunden.

4. Zu dem
 Entw

urf des Bebauungsplans in der Fassung vom
 .......... w

urden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gem

äß § 4 Abs. 2 BauG
B in der Zeit vom

 ............... bis ................... beteiligt.

5. D
er Entw

urf des Bebauungsplans in der Fassung vom
 ................ w

urde m
it der Begründung gem

äß § 3 Abs. 2
BauG

B in der Zeit vom
 .............. bis ............ öffentlich ausgelegt.

6. D
ie M

arktgem
einde Au i.d. H

allertau hat m
it Beschluss des G

em
einderats vom

 ................... den Bebauungsplan
gem

. § 10 Abs. 1 BauG
B in der Fassung vom

 ................... als Satzung beschlossen. D
er Bebauungsplan w

urde aus
dem

 rechtsgültigen Flächennutzungsplan entw
ickelt und bedarf deshalb keiner G

enehm
igung.

M
arkt Au i.d. H

allertau, den ...........................

(Siegel)
.............................................................................................................
Erster Bürgerm

eister Johann Sailer

7. N
ach Abschluss des Planaufstellungsverfahren ausgefertigt.

M
arkt Au i.d. H

allertau, den ...........................

(Siegel)
.............................................................................................................
Erster Bürgerm

eister Johann Sailer

8. D
er Satzungsbeschluss zu dem

 Bebauungsplan w
urde am

 ................... gem
äß § 10 Abs. 3

H
albsatz 2 BauG

B
ortsüblich bekannt gem

acht. D
er Bebauungsplan m

it Begründung w
ird seit diesem

 Tag zu den üblichen D
ienststunden

in der G
em

einde zu jederm
anns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. D

er
Bebauungsplan ist dam

it in Kraft getreten. Auf die R
echtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sow

ie Abs. 4 BauG
B

und die §§ 214 und 215 BauG
B w

ird hingew
iesen.

M
arkt Au i.d. H

allertau, den ...........................

(Siegel)
.............................................................................................................
Erster Bürgerm

eister Johann Sailer
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G
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KU

N
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SEN

Präam
bel

D
ie M

arktgem
einde Au i.d. H

allertau erlässt gem
äß § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauG

B) in der
Fassung der Bekanntm

achung vom
 03.11.2017 (BG

BI. I, S. 3634) zu letzt geändert durch Art. 2 des G
esetzes vom

04.01.2023 (BG
BI. 2023 I N

r. 6), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO
) in der Fassung der Bekanntm

achung vom
14.08.2007 (G

VBI. S. 588, BayR
S 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 2 des G

esetzes vom
 23.12.2022 (G

VBI. S. 704),
der Baunutzungsverordnung (BauN

VO
) in der Fassung der Bekanntm

achung vom
 21.11.2017 (BG

BI I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des G

esetzes vom
 04.01.2023 (BG

BI. 2023 I N
r. 6), Art. 23 der G

em
eindeordnung für den

Freistaat Bayern (G
O

) vom
 22.08.1998 (G

VBI. S. 796, BayR
S 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch § 2 des G

esetzes vom
09.12.2022 (G

VBI. S. 674) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom
 18.12.1990 (BG

BI 1991 I S. 58) zuletzt
geändert durch Art. 3 des G

esetzes vom
 14. Juni 2021 (BG

BI. I S. 1802) dieses D
eckblatt N

r. 138 zum
 Bebauungsplan

m
it G

rünordnungsplan „H
opfen-Agri-Photovoltaikanlage N

euhub" als Satzung.
§ 1 R

äum
licher G

eltungsbereich. Für den räum
lichen G

eltungsbereich des Bebauungsplans gilt die ausgearbeitete
Bebauungsplanzeichnung in der Fassung vom

 13.01.2026 und die auf dieser verm
erkten Festsetzungen.

§ 2 Bestandteile dieser Satzung. Bebauungsplan m
it: I. zeichnerischem

 Teil im
 M

aßstab 1 : 1.000 und II. textlichen
Festsetzungen
§ 3 Inkrafttreten. D

iese Satzung tritt gem
äß § 10 Abs. 3 BauG

B m
it ihrer Bekanntm

achung in Kraft.

Ü
bersicht M

 1 : 30.000

A
rtenliste für Strauchpflanzungen H

erkunftsregion für autochthones Pflanz- und Saatgut
(W

uchsgebiet 6.1 Alpenvorland = aut-09.00 EAB)

C
ornus sanguinea - H

artriegel, 
C

orylus avellana - H
aselnuss,

C
rataegus laevigata - Zw

eigriffliger W
eißdorn,

Ligustrum
 vulgare - Liguster,

Lonicera xylosteum
 - rote H

eckenkirsche, 
Prunus spinosa - Schlehe,

Frangula alnus - Faulbaum
,

R
osa canina - H

undsrose,
Sam

bucus nigra - H
olunder,

Viburnum
 lantana - w

olliger Schneeball,
Salix caprea - Sal-W

eide

Pflanzqualität: verpflanzte Sträucher, 2xv., m
B, m

ind. 3-5 G
rundtriebe, 60-100 cm

.

III. TEXTLIC
H

E H
IN

W
EISE

B
odendenkm

äler
W

erden bei Bodenarbeiten Bodendenkm
äler aufgefunden, ist dies unverzüglich der unteren

D
enkm

alschutzbehörde oder dem
 Landesam

t für D
enkm

alschutz zu m
elden.

Sparten, Freileitungen
Vor Baubeginn m

uss vom
 Anlagenhersteller eine Spartenabfrage durchgeführt und Planauskunft m

it den Sicher-
heitsanforderungen eingeholt und beachtet w

erden. Zum
 Zeitpunkt der Erstellung der Bauleitplanung ist eine

Freileitung bekannt. G
efährdungen durch herunterfallende Eis- und Schneelasten sow

ie Verunreinigungen durch
Vogelkot und Schattenw

urf von M
asten und Leiterseilen ist hinzunehm

en. U
m

 den Betrieb der Freileitung zu ge-
w

ährleisten ist ein R
adius von m

indestens 5,00 m
 um

 M
asten, gem

essen ab M
astm

ittelpunkt, sow
ie der Bereich

unter den Traversen, von einer Bebauung freizuhalten. D
er ungehinderte Zugang sow

ie die ungehinderte Zufahrt
zu den M

asten m
uss gew

ährleistet sein. Beachtung der Auflagen zur U
nfallverhütung (D

IN
 VD

E 0105 Teil 100)
es m

uss m
indestens 3,0 m

 Schutzabstand zum
 nächstgelegenen unter Spannung stehenden Teil eingehalten

w
erden. Von Seiten des Betreibers ist der Abbau dieser Freileitung und Einbau eines Erdkabels vorgesehen. D

er
Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m

 rechts und links zur Trassenachse. D
er unge-

hinderte Zugang, sow
ie die ungehinderte Zufahrt, zu denKabeln m

uss jederzeit gew
ährleistet sein. D

ie Trassen
unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten. Bei Erdkabeln ist das "M

erkblatt Bäum
e,

unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrsw
esen, Ausgabe

2013, zu beachten.

K
reisbrandrat

D
er Betreiber der geplanten Anlage ist für die U

m
setzung und Einhaltung der Belange des Kreisbrandrats verant-

w
ortlich. Es besteht keine Zaunanlage. Eine Feuerw

ehrzufahrt ist unter Beachtung der `R
ichtlinie über Flächen

für die Feuerw
ehr´ bis zu den Feldstücken herzustellen. W

egen der Besonderheiten von Photovoltaikanlagen ist
ein Feuer w

ehrplan nach D
IN

 14095 erforderlich. N
eben den nach D

IN
 14095 erforderlichen Angaben sollte die

Leitungsführung bis zu den W
echselrichtern und von dort bis zum

 Ü
bergabepunkt des Energieversorgungsunter-

nehm
ens erkennbar sein. D

er Feuerw
ehrplan ist dem

 Kreisbrandrat zur D
urchsicht und Freigabe vorzulegen.

A
ltlasten

D
ie von der Flächennutzungsplanänderung betroffenen Flächen sind im

 Altlastenkataster des Landratsam
tes

Frei- sing derzeit nicht eingetragen. D
iese Feststellung bestätigt nicht, dass die Flächen frei von jeglichen

Altlasten oder schädlichen Bodenverunreinigungen sind. Bodenverunreinigungen sind beim
 Landratsam

t
Kelheim

 zu m
elden.

Landw
irtschaft

Von landw
irtschaftlich genutzten Flächen bei ordnungsgem

äßer Bew
irtschaftung ausgehende, unverm

eidbare
Em

issionen und G
efährdungen w

ie Staub oder Steinschlag sind hinzunehm
en. D

ie Bew
irtschaftung der benach-

barten Flächen ist auch w
ährend der Bauphase sicherzustellen und eine Beeinträchtigung der angrenzenden

G
rundstücke, z.B. durch Schattenw

urf, ist auszuschließen.

Verm
essung, G

renzverlauf
Vor Baubeginn m

uß die Fläche verm
essen und die G

renzverläufe sow
ie die Abstände festgelegt w

erden.

A
nschluss an das Strom

netz
D

as benötigte 20-kV Kabel von der Ü
bergabestation zur Freiflächenanlage liegt im

 Eigentum
 und in der

Verantw
ortung des Betreibers der Anlage.

Im
m

issionsschutz
D

ie Photovoltaikanlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass keine schädlichen U
m

w
elteinw

irkungen durch
Lichtim

m
issionen (z. B. Blendw

irkung) an den m
aßgeblichen Im

m
issionsorten (schutzbedürftige Bebauung)

auftreten. Treten unzulässige Blendungen an schutzbedürftiger Bebauung auf, hat der Anlagenbetreiber die
R

eflexionen auf eigene Kosten zu beseitigen. H
ierfür sind ggf. M

aßnahm
en w

ie Lichtschutzanpflanzungen oder
eine blendfreie und nicht reflektierende Ausführung der Photovoltaikanlage vorzusehen. H

insichtlich Lärm
em

is-
sion durch die Photovoltaikanlage (Trafohäuschen, Ü

bergabestation, Batteriespeicher, etc.) ist die TA Lärm
 (i. d.

F. vom
 26.08.1998, zuletzt geändert am

 01.06.2017) unter Berücksichtigung der Vorbelastung zu beachten. Es
ist darauf zu achten, dass der vorgesehene Standort für die zu errichtende Trafostation so festgelegt w

ird, dass
die in Anhang 2 der 26. BIm

SchV vorgegebenen G
renzw

erte für die elektrische Feldstärke und die m
agnetische

Flussdichte an den nächstgelegenen Im
m

issionsorten nicht überschritten w
erden.


